
PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GRZ 0,4 GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

E
BAUWEISE/ HAUSFORM; HIER: EINZELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 Wo HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

Baugebiet
Zahl der 

Wohnungen je 
Wohngebäude

GRZ Vollgeschosse

Bauweise, 
Hausform

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(BGBI. I S. 306).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 04. Dezem-
ber 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 12. Mai 2021 
(Amtsbl. I S. 1491).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I 
S. 324).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB teilgeändert. Die Vorschriften des 

§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 113 „Kirchhofswiesen“ ersetzt innerhalb ihres Geltungsberei-
ches den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 113 „Kirchhofswiesen“ von 2001. 

Denkmalschutz

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird 
hingewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Altlasten

• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 (1) Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner 
Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

Hochwasser / Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Mischsystem
• Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten.
• Sollte eine Versickerung technisch nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlagswasser durch geeig-

nete Maßnahmen (z. B. Zisterne, etc.) auf dem Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt der vorhandenen 
Kanalisation zuzuführen. 

• Zur Brauchwassernutzung ist die Errichtung von Speichern (z.B. Zisterne) zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen hat 
am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens 
zur 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 
113 „Kirchhofswiesen“ beschlossen (§  2 Abs.  1 
BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 
1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 113 
„Kirchhofswiesen“ wurde am __.__.____ ortsüb-
lich bekanntgemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich der 1. Teiländerung des Bebau ungs-
planes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer 
Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegen-
schaftskataster übereinstimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im 
beschleunigten Verfahren teilgeändert. Gem. § 13a 
Abs.  3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nicht durchgeführt. 

• Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen hat in sei-
ner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt 
und die öffentliche Auslegung der 1. Teiländerung 
des Bebauungsplanes Nr. 113 „Kirchhofswiesen“ 
beschlossen (§  13a BauGB, i.V.m. §  3 Abs.  2 
BauGB). 

• Der Entwurf der 1. Teiländerung des Bebauungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil  B) sowie der Begründung, 
hat in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch per Mail abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes 
unberücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom __.__.____ von der 
Auslegung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 
2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange, der Nachbargemeinden sowie der 
Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die 1. Teiländerung 
des Bebauungsplanes Nr. 113 „Kirchhofswiesen“ 
als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der 
Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der 
Begründung.

• Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 113 
„Kirchhofswiesen“ wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Neunkirchen, den __.__.____

Der Oberbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214,  215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. §  44 Abs.  3 
Satz  1 und 2 sowie Abs.  4 BauGB und auf die 
Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Teiländerung 
des Bebauungsplanes Nr. 113 „Kirchhofswiesen“, 
bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Neunkirchen, den __.__.____

Der Oberbürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Kreisstadt Neunkirchen 
Oberer Markt 16 
66538 Neunkirchen
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TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Quelle: LVGL Saarland; Stand: 07.07.2021

BEBAUUNGSPLAN NR. 113 “KIRCHHOFSWIESEN“ (2001)

Quelle: Kreisstadt Neunkirchen

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die 
Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere 
Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, 
sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: LVGL
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1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
    GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 4 

BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
Gem. § 4 BauNVO wird ein Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwie-
gend dem Wohnen.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-
renden Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen. 

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO und § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 
BauNVO

1. Anlagen für sportliche Zwecke,
2. Gartenbaubetriebe,
3. Tankstellen.

2.  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16-21A 

BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL Siehe Plan, gem. § 19 BauNVO

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 19 Abs. 1 und 
Abs. 4 BauNVO auf 0,4 festgesetzt. Bei der Ermittlung 
der Grundfläche sind die Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.

Im Baugebiet darf gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
die festgesetzte GRZ von 0,4 durch Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, durch Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, (§ 19 Abs. 
4 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO) insgesamt bis zu einer 
Obergrenze von GRZ 0,6 überschritten werden.

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE Siehe Plan, gem. § 20 BauNVO

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird auf 
II Vollgeschosse begrenzt.

3.  BAUWEISE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 

BAUNVO
Siehe Plan.

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt.

In der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 
sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errich-
ten. 

Es sind nur Einzelhäuser zulässig.

4.  ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
 GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 

BAUNVO
Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile 
die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die 
Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen 
definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zuge-
lassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können (z. B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

5.  HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Siehe Plan.

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig.

6. STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

7. PRIVATE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Die Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 
2 BNatSchG nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten 
im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen. 
Damit wäre der Schutz von Gelegen und Nestlingen 
der europäischen Vogelarten hinreichend sicher 
gewährleistet. Durch diese Fristenregelung wären auch 
innerhalb des Gehölzbestandes möglicherweise in 
Borkenspalten oder -ritzen übertagende Fledermäuse 
geschützt.

9. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Alle nicht bebauten Flächen sind einzugrünen. Darüber 
hinaus sind je Baugrundstück ein standortgerechter 
Hochstamm, StU 12 bis 14 cm und 3 Sträucher zu 
pflanzen. Vorhandene Bäume und Sträucher kön-
nen angerechnet werden. Wiesenflächen sind mit 
Landschaftsrasen einzusäen. Bäume und Sträucher 
sind aus der nachstehenden Pflanzliste auszuwählen.
Die Maßnahmen sind von den jeweiligen Grundstücks-
eigentümern umzusetzen. 
Grundstückszufahrten, Zuwegungen und Freisitze sind 
in wasserdurch lässigem Ausbau herzustellen.

1. Großkronige Bäume (1. Wuchsordnung)
Acer platanoides  Spitzahorn
Acer pseudoplatanus  Bergahorn
Aesculus   Rosskastanie
Betula pendula   Sandbirke 
Fraxinus excelsior  Esche 
Prunus avium   Vogelkirsche 
Tilia cordata   Winterlinde
Quercus robur   Stieleiche 
Ulmus minor   Feldulme 
Juglans regia   Walnuss

2. Mittelkronige Bäume (2. Wuchsordnung)
Acer campestre   Feldahorn
Alnus glutinosa   Schwarzerle 
Carpinus betulus  Hainbuche
Sorbus aucuparia  Eberesche 
Sorbus intermedia  Schwedische Vogelbeere
Prunus padus   Traubenkirsche

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

3. Hecken
Prunus spinosa   Schlehe
Acer campestre   Feldahorn
Carpinus betulus  Hainbuche
Cornus    Hartriegel
Ligustrum vulgare Liguster
Buxus sempervirens Buchsbaum

4. Sträucher
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel
Rhamnus frangula  Faulbaum
Salix caprea   Salweide
Salix purpurea   Purpurweide
Corylus avellana  Haselnuss
Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 
Rosa canina   Heckenrose
Rosa rubiginosa  Weinrose
Rhamnus catharticus  Kreuzdorn
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen
Sambucus racemosa  Roter Holunder 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball
Crataegus monogyna  Eingriffiger Weißdorn
Ligustrum vulgare Liguster

5. Klettergewächse 
Celastrus orbiculatus Baumwürger
Clematis vitalba  Gemeine Waldrebe
Parthenocissus tricuspidata  Wilder Wein
Lonicera henryi   Immergrünes Geißblatt
Hedera helix   Efeu
Vitis coignetiae   Scharlachwein
Wisteria sinensis  Lyzinie
Hydrangea petiolaris  Kletterhortensie

10. ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB Siehe Plan.

Die innerhalb der entsprechend gekennzeichneten 
Fläche bestehenden Gehölzstrukturen sowie die 
gekennzeichneten Einzelbäume sind dauerhaft zu 
erhalten und entsprechend der Pflanzliste im Bestand 
zu ergänzen.

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

M 1:5.000; Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL

PLANGEBIET


